
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Weingesetz 2009 

Kundmachungsorgan 

BGBl. I Nr. 111/2009 

§/Artikel/Anlage 

§ 42 

Inkrafttretensdatum 

18.11.2009 

Text 

Verdorbener und beschränkt verkehrsfähiger Obstwein 

§ 42. (1) Obstwein, der infolge Krankheit, Fehler, Mängel oder sonstiger Umstände, wie übler 
Geruch oder Geschmack, eine Beschaffenheit aufweist, die seine Verwendbarkeit als Obstwein mangels 
Wiederherstellbarkeit durch zugelassene Verfahren oder Behandlungen ausschließt, ist verdorbener 
Obstwein. 

(2) Obstwein, der einen Gehalt an flüchtiger Säure von 1,2 g je Liter (berechnet als Essigsäure) oder 
darüber aufweist, ist jedenfalls verdorbener Obstwein. 

(3) Verdorbener Obstwein darf nur so verwertet werden, dass seine Verwendung als Lebensmittel – 
auch über eine Verarbeitung – ausgeschlossen ist. Eine Verarbeitung zu Essig oder – mit Ausnahme von 
stark essigstichigem Obstwein – zu Destillat ist jedoch zulässig, wenn durch das Produkt keine 
Gefährdung der Gesundheit von Menschen eintreten kann. Der Obstwein ist dem Verarbeitungsbetrieb 
unmittelbar zuzuführen. Stark essigstichig sind Obstweine, die einen Gehalt an flüchtiger Säure von 2 g je 
Liter überschreiten. 

(4) Obstwein, der durch eine erlaubte Behandlung Stoffe enthält, die das festgelegte Ausmaß 
überschreiten, ist deshalb noch nicht als verfälschter Obstwein, sondern als beschränkt verkehrsfähiger 
Obstwein anzusehen. Dieser darf in Verkehr gebracht werden, wenn er durch Verschnitt mit anderem 
Obstwein oder durch zugelassene Verfahren oder Behandlungen die Verkehrsfähigkeit wiedererlangt hat. 

(5) Obstwein, der nicht der berechtigten Verbrauchererwartung entspricht oder nicht die 
handelsübliche Beschaffenheit aufweist und mit zugelassenen Verfahren oder Behandlungen 
wiederhergestellt werden kann, ist ebenfalls beschränkt verkehrsfähiger Obstwein. Ein Verschnitt darf 
erst nach Wiederherstellung erfolgen. Der Verschnitt oder die Behandlung von beschränkt 
verkehrsfähigem Obstwein darf nur unter Aufsicht des Bundeskellereiinspektors durchgeführt werden. 


